
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 19.06.2023
	Beschlussvorlage: Auf dem Flurstück 117/2 ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit voll eingelassenem Kellergeschoss, Erdgeschoss und ausgebauten Dachgeschoss geplant. Im Vorfeld der Antragstellung wurden die Bauherren über die für den Windmühlenweg erarbeiteten Einfügekriterien sowie die noch geltende Veränderungssperre informiert. Die vorliegende Planung folgt weitestgehend den örtlichen Gegeben- heiten. Die Ausnahme von der Veränderungssperre wurde nicht separat beantragt, wird aber im Rahmen unserer Stellungnahme mit bearbeitet. Die Straßenbaumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, einer Ausnahme kann zugestimmt werden. Die Gestaltung des Daches, speziell der Dachüberstände ist deutlich anders als in der Umgebung, jedoch unsere Stellungnahme hinsichtlich des Einfügens in die Umgebungsbebauungbetreffen kein bauplanungsrechtliches relevantes Argument. Insoweit sind First- und Traufhöhe sowie Geschossigkeit nicht zu beanstanden. Die Erschließung des geplanten Einfamilienhauses ist gesichert, es sind zwei Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 26.06.2023
	Beschlussnummer: 2023-029
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag sowie der Ausnahme von der geltenden Veränderungs- sperre für das Grundstück Windmühlenweg 4, Flurstück 117/12, Gemarkung Güldengossa, (Errichtung eines Einfamilienhauses), zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Windmühlenweg 4, Flurstück 117/12, Gemarkung Güldengossa, (Errichtung eines Einfamilienhauses)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


